
FAQ Deutsch-Polnischer Doppelmaster (JGU-Bewerber/-innen) 

1. Wie sind die Chancen auf einen Platz und wie läuft die Bewerbung ab?  

Es handelt sich bei unserem Doppelmaster um ein Exzellenzprogramm auf Masterniveau mit 
erhöhten Ansprüchen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bitte beachten Sie, dass die fünf 
uns zur Verfügung stehenden Plätze sowohl an Studierende des Master of Science in 
Management sowie des M.Sc. in Accounting and Finance als auch des M.Sc. in International 
Economics and Public Policy vergeben werden können. 
 
Zu den Auswahlkriterien zählen neben den erbrachten Leistungen aus dem Bachelorstudium 
insbesondere die Qualität und Aussagekraft des erforderlichen Motivationsschreibens, 
eventuelle Auslandserfahrung (beispielsweise über Praktika, Anstellungen, ERASMUS etc.) sowie 
mögliches universitäres und außeruniversitäres Engagement. Hinzu kommt der Gesamteindruck 
der eingereichten Bewerbungsunterlagen.  
 
Sollte uns Ihr „Gesamtpaket“ überzeugen, laden wir Interessentinnen und Interessenten im 
nächsten Schritt zu einem persönlichen Gespräch ein.  
 

2. Gibt es Erfahrungsberichte von ehemaligen Programmteilnehmerinnen und -teilnehmern? 
 
Ja, auf Anfrage (E-Mail an fb03-international@uni-mainz.de) senden wir Ihnen gerne 
Erfahrungsberichte zu. 
 

3. Bis wann muss ich mich für das Doppelmaster-Programm bewerben? 

Die Bewerbungsfrist ist jährlich der 1. Februar. 
 

4. Ich beginne mein Master-Studium im Sommersemester. Kann ich trotzdem am Doppelmaster-
Programm teilnehmen? 
 
Ja, auch Sommersemester-Starter können an dem Doppelabschluss-Programm teilnehmen. Da 
jedoch die Aufnahme des Studienabschnitts in Warschau immer nur zum Wintersemester 
möglich ist, verlängert sich die Dauer Ihres Master-Studiums in diesem Fall auf mindestens 5 
Semester. Auch für Sommersemester-Starter gilt die jährliche Bewerbungsfrist am 1. Februar. 
 

5. Muss ich schon im ersten Studienjahr bestimmte Module an der JGU absolvieren, um am 

Programm teilnehmen zu können? 

 

Ja, bereits vor Beginn der Auslandsphase folgen Doppelmaster-Studierende einem eigens für das 

integrierte Programm konzipierten Studienverlaufsplan, den wir Ihnen auf Anfrage gerne 

zusenden. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, damit wir Ihren Studienverlauf im 

Doppelabschluss-Programm individuell mit Ihnen besprechen können.  

 

 

6. Muss ich bestimmte Englisch-Sprachkenntnisse vorweisen können, z.B. durch den TOEFL- oder 

IELTS-Test? -Zu welchem Zeitpunkt? 

 

Ja, spätestens zur Einschreibung an der SGH Warschau müssen Sie Ihr Englisch-Niveau über ein 

international anerkanntes Sprachzertifikat nachweisen. Dieses sollte nicht älter als zwei Jahre 

sein. Falls Sie zum Zeitpunkt der Bewerbung auf das Doppelmaster-Programm noch nicht über 

einen solchen Nachweis verfügen, können Sie diesen nachreichen. 
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7. Wie viele Plätze stehen zur Verfügung? 

 

Jährlich werden bis zu fünf Mainzer Studierende (aus den Studiengängen Management, 

Accounting & Finance sowie International Economics & Public Policy) sowie fünf Studierende der 

Partnerhochschule (aus den Studiengängen Management und Finance & Accounting) in das 

Programm aufgenommen. 

 

8. Ist eine Verlängerung des Studiums möglich? 

 

Sie können Ihr Studium auch im Doppelmaster-Programm verlängern und beispielsweise erst im 

fünften Semester Ihre Masterarbeit anfertigen. Voraussetzung ist, dass die jeweiligen 

Einschreibebedingungen an der JGU und der SGH erfüllt sind. 

 

9. Kann ich frei wählen, an welcher der beiden Partnerhochschulen ich meine Masterarbeit 

verfasse? 

 

Ja, Sie können die Masterarbeit sowohl an der JGU als auch an der SGH verfassen. Bitte beachten 

Sie, dass die jeweiligen Regularien der Hochschule des Erstkorrektors (zeitlicher Ablauf, 

Korrekturfristen etc.) gelten. Soweit möglich, erfolgt die Erstellung des Zweitgutachtens dann an 

der jeweils anderen Universität. 

 

10. Wie lange dauert die Auslandsphase, also das Studium an der SGH Warschau? 

 

Der Auslandsaufenthalt dauert in der Regel circa 10 Monate (September bis Juni). 

Gegebenenfalls kann sich der Aufenthalt aber durch die Teilnahme an Wiederholungsprüfungen 

o.Ä. verlängern. 

 

 

 

 

 

 

 


